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Die von der rot-grünen Bundesregierung 2003
postulierte „Agenda 2010“ und die verab-
schiedeten Gesetze für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt stellten einen Para-
digmenwechsel in der bundesdeutschen Sozi-
alpolitik dar. Durch das so genannte „Hartz-
IV-Gesetz“ wurden Sozialhilfe und Arbeitslo-
senhilfe „zusammengelegt“, was de facto die
Abschaffung der Arbeitslosenhilfe als „mittle-
re“ Sozialleistung zwischen Arbeitslosengeld
und Mindestsicherung bedeutete. Gleichzei-
tig erfolgte die Eingliederung der Sozialhil-
fe in die Systematik des Sozialgesetzbuchs,
die eine Umstrukturierung und Erweiterung
des Adressatenkreises mit sich brachte. Auch
wurde die Arbeitspflicht verschärft und die
Maxime vom Fordern und Fördern zur neuen
Leitlinie für die Empfänger der staatlichen Ba-
sistransferleistung erhoben. Das Bundessozi-
alhilfegesetz (BSHG), das seit seinem Inkraft-
treten 1962 rund 40 Jahre das staatlich garan-
tierte Existenzminimum geregelt hatte, gehör-
te damit der Vergangenheit an. Seither sind
die Diskussionen um die Regelsatzhöhe und
einzelne Bestimmungen von „Hartz IV“ nicht
abgerissen, zumal das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Urteil vom 9. Februar 2010 die
Berechnung der Regelsätze als verfassungs-
widrig bezeichnet und eine transparente Neu-
bestimmung angemahnt hat. Die „Hartz-IV-
Materie“ gehört demnach zu den brandaktu-
ellen „heißen Eisen“ der Sozialpolitik.

Mit der skizzierten Problematik befasst sich
die sozialwissenschaftliche Dissertation von
Christian Brütt. Ziel der Studie ist es zu un-
tersuchen, „inwieweit die sozialpolitisch ge-
formten Handlungsoptionen der Einzelnen
hinsichtlich der Notwendigkeit, der Möglich-
keit, des Umfangs und der Art und Weise
des Verkaufs der Arbeitskraft zwecks Exis-
tenzsicherung im Zeitraum vom Inkrafttreten
des BSHG bis zu seiner Ablösung im Jahr
2005 durch das als ’Hartz IV’ bekannte Zweite
Buch des Sozialgesetzbuches (SBG II) neu ge-

ordnet worden sind“ (S. 10). Einleitend geht
Brütt speziell auf den ambivalenten Begriff
„Workfare“ ein, der aus den Vereinigten Staa-
ten stammt und in der deutschen Fachlitera-
tur unter anderem mit „Leistungsstaat“ oder
„Arbeitswohl“ übersetzt wurde. Vereinfacht
gesagt beinhaltet das Konzept, dass ein Für-
sorgeempfänger nur dann staatliche Unter-
stützung erhält, wenn er seine Arbeitskraft
einsetzt. Für den Autor bilden jedoch nicht
die sozialpolitischen Maßnahmen der USA
den Ausgangspunkt, sondern er möchte in
Anlehnung an einen Idealtypus im Sinne von
Max Weber „eine spezielle workfare-Logik“
identifizieren (S. 13).

Die Untersuchung gliedert sich in vier
Hauptabschnitte. Im ersten Abschnitt werden
anhand soziologischer Untersuchungen die
sozialstaats- und institutionentheoretischen
Grundlagen erläutert, die sich insbesonde-
re um das Begriffspaar „Kommodifizierung“
und „Dekommodifizierung“ ranken, das von
Karl Polanyi, Claus Offe und seit Beginn der
1990er-Jahre von Gøsta Esping-Andersen ent-
wickelt wurde. Es geht folglich um die Un-
terwerfung menschlicher Arbeitskraft unter
die Marktmechanismen bzw. die Verringe-
rung oder Vermeidung dieser Prozesse. Der
zweite Hauptabschnitt untersucht den Wan-
del der Leitbilder vom Staat. Erläutert werden
die drei anerkannten sozialpolitischen Mo-
delle kapitalistischer Ökonomie, nämlich der
„aktive“, der „schlanke“ und der „aktivieren-
de“ Staat. Den aktivierenden Staat bezeichnet
Brütt dabei als „dritten Weg“, der im Sinne
eines „Sowohl-als-auch“ Elemente der beiden
erstgenannten Konzeptionen in sich vereinigt
(S. 129ff.).

Das dritte Hauptkapitel wendet sich den
Veränderungen im deutschen Sozialstaat zu,
der „aufgrund der spezifischen lohnarbeits-
zentrierten Konfiguration des Kommodifi-
zierungs-Dekommodifizierungs-Mixes in den
Bereichen (non-)entry, stay und exit zuguns-
ten der Normalbiographie des familienernäh-
renden männlichen Industriearbeiters [. . . ]
als ’strong male-breadwinner’ -Modell (Ost-
ner 1995), konservatives Wohlfahrtsstaats-
regime (Esping-Andersen 1990; 1999) oder
einfach nur als ’Sozialversicherungsstaat’
(Olk/Riedmüller 1994) charakterisiert“ wer-
den könne (S. 153f.). Brütt skizziert in den
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darauf folgenden Partien die komplexen ge-
sellschaftlichen Wandlungsprozesse: die Ero-
sion des Normalarbeitsverhältnisses, die ver-
stärkte Integration von Frauen in den Arbeits-
markt, die flankierenden familienpolitischen
Initiativen, die Problematik der Kinderbetreu-
ung sowie die rasche Zunahme von gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnissen. In kri-
tischer Auseinandersetzung mit den „Mini-
Jobs“ konstatiert er, sie seien „eine Brücke ins
Nichts“ (S. 206).

Im vierten Hauptabschnitt, der mit „Work-
fare vom BSHG bis ’Hartz IV”’ betitelt ist,
wird der eigentliche Untersuchungsgegen-
stand in den Blick genommen. Dabei wer-
den Regelungen und Änderungen in Ein-
zelbereichen des Bundessozialhilfegesetzes
seit Inkrafttreten 1962 rekapituliert, unter
anderem der Rechtsanspruch auf Fürsorge,
der Arbeitszwang, die „Hilfe zur Arbeit“,
die Entwicklung der Sozialhilfeempfänger-
zahlen, die Ausdifferenzierung des Adres-
satenkreises (Asylbewerber, Pflegebedürftige,
Rentner) sowie die Einführung von Lohn-
subventionen in Form von Kombilöhnen und
Lohnkostenzuschüssen. Anschließend analy-
siert Brütt das unterste soziale Netz nach
der „Hartz-IV-Reform“, darunter die Ein-
gliederungsvereinbarung mit dem Klienten,
die staatlichen Sanktionsmaßnahmen, die Ab-
kehr vom Individualisierungsprinzip durch
Pauschalierungen und die „Ein-Euro-Jobs“.

Als Fazit hält die Studie fest, dass die Hin-
wendung zur workfare-Politik, wie sie sich
in der Sozialhilfereform der rot-grünen Bun-
desregierung 2003 manifestiert habe, „schlei-
chend vonstatten“ ging. Mit dem neuen Leit-
bild vom „aktivierenden Staat“ sei ein „so-
zialpolitisches Staatsversagen“ festzustellen,
„das an der Schnittstelle zwischen dem Sys-
tem sozialer Sicherung und dem Arbeits-
markt als Problem von Abhängigkeit formu-
liert wird“ (S. 319f.).

Betrachtet man die Untersuchung von Brütt
in ihrer Gesamtheit, so kann man nur we-
nig neue Resultate konstatieren. Dies liegt un-
ter anderem daran, dass ausschließlich ge-
druckte Materialien wie das Bundesgesetz-
blatt und die Drucksachen des Deutschen
Bundestages herangezogen werden, die hin-
länglich bekannt sind. Zudem ist der Evo-
lutionsprozess des Bundessozialhilfegesetzes

bis in die 1990er-Jahre anhand von Archivali-
en durch die einschlägigen Beiträge zur „Ge-
schichte der Sozialpolitik in Deutschland seit
1945“ nachgezeichnet worden, die der Au-
tor nur partiell herangezogen hat.1 Auch die
wichtige Studie von Friederike Föcking zur
Entstehung des BSHG vermisst man im Lite-
raturverzeichnis.2 Weitere Hilfsmittel zur Er-
schließung des Werkes, etwa ein Verzeichnis
der wesentlichen Gesetzesänderungen oder
eine Übersicht über die vom Autor angefer-
tigten zwölf Tabellen, sind nicht vorhanden.

Da nur Teilbereiche der Transformation
des gesellschaftlichen „Souterrains“ behan-
delt werden, ist ein tieferes Verständnis
der sozialpolitischen Zusammenhänge kaum
möglich, auch bleiben die Akteure und Mo-
tive des Paradigmenwechsels blass.3 Die Un-
tersuchungsergebnisse zur sozialstaatlichen
Grundsatzreform seit 2003 kommen meist
über Altbekanntes nicht hinaus, zumal an kri-
tischen Kommentaren zur „Grundsicherung
für Arbeitssuchende“ (SGB II) kein Mangel
herrscht. Dass der festgestellte „schleichende
Wandel“ des Systems im workfare-Sinne zeit-
lich nicht erfasst werden kann, ergibt sich sui
generis, obwohl Brütt in dieser Frage einer-
seits das „Ende des ersten Drittels der 1990er
Jahre“ (S. 14), andererseits das zweite Drittel
dieser Dekade (S. 9) zu favorisieren scheint.
Wodurch der Wandel ausgelöst wurde, bleibt
offen, etwaige Kohärenzen zur deutschen Ein-
heit werden nicht verfolgt.

Positiv ist zu vermerken, dass Brütt die
komplizierte Materie der untersten Siche-
rungssysteme der Bundesrepublik gut durch-
drungen hat. Insbesondere die enge Verzah-
nung von arbeitsmarktpolitischen und sozi-
alhilferechtlichen Maßnahmen wird verdeut-
licht, sodass es phasenweise gelingt, Elemente
der so genannten workfare-Logik herauszuar-
beiten. Wer tiefer in die Problematik staatli-

1 Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Bun-
desarchiv (Hrsg.), Geschichte der Sozialpolitik in
Deutschland seit 1945. 11 Bde., Baden-Baden 2001-
2008. Unberücksichtigte Sozialhilfebeiträge zum be-
handelten Zeitraum enthalten die Bde. 5, 6, 7 und 11.

2 Friederike Föcking, Fürsorge im Wirtschaftsboom. Die
Entstehung des Bundessozialhilfegesetzes von 1961,
München 2007.

3 Vgl. Anke Hassel / Christof Schiller, Der Fall Hartz IV:
Wie es zur Agenda 2010 kam und wie es weitergeht,
Frankfurt am Main 2010.
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cher Mindestversorgung eindringen möchte,
wird in der Darstellung einige Ansatzpunkte
finden. Allerdings beeinträchtigen nicht we-
nige Redundanzen und eingefügte Textbau-
steine die Qualität des Werkes. Beispielswei-
se findet der „kritisch angehauchte“ Ausblick
des Autors, die „prognostische Fehlleistung
des SGB II könnte darin bestehen, dass es ei-
ne dauerhafte, der Menschenwürde entspre-
chende soziale Absicherung außerhalb des
Arbeitsmarkts nicht als Kernproblem betrach-
tet“, leicht modifiziert gleich doppelte Ver-
wendung (S. 302, 327).
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